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Lesen Sie in dieser Ausgabe: 

� Erhebung von Erschließungsbeiträgen zeitlich zu 
begrenzen 

– BVerfG, Beschluss vom 3. November 2021, Az. 1 BvL 1/19 

� Ein „böser“ Nachbar ist kein 
Grundstücksmangel 

– OLG Karlsruhe, Urteil vom 5. November 2021, Az.: 10 U 6/20 
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� Erhebung von Erschließungs-
beiträgen zeitlich zu begrenzen  
 
BVerfG, Beschluss vom 3. November 2021, Az. 1 
BvL 1/19 

 
Erschließungsbeiträge dürfen nicht unbegrenzt 
geltend gemacht werden. Dies ist mit dem verfas-
sungsrechtlichen Grundsatz der Rechtssicherheit 
nicht vereinbar. 

Der Kläger sollte Erschließungsbeiträge 
zahlen, für die Errichtung einer Straße, mit welcher 
sein Grundstück (in Rheinland-Pfalz) eine Straßen-
anbindung erhielt. Die Straßenanbindung entstand 
1986. Die Fertigstellung der Gemeindestraße ins-
gesamt und deren Widmung erfolgte allerdings 
erst 2007, da der ursprünglich geplante Ausbau 
der Straße zwischenzeitlich aufgegeben wurde und 
erst später (verändert) wieder aufgenommen 
wurde. 2011 erhielt der Kläger einen Bescheid über 
die Zahlung der Erschließungskosten. Vor dem 
Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht hatte 
die gegen den Bescheid gerichtete Klage keinen 
Erfolg. Das Bundesverwaltungsgericht legte die 
Frage dem Bundesverfassungsgericht zur Ent-
scheidung vor. 

Das BVerfG entschied nun, dass das 
dem Bescheid zugrundeliegende rheinland-pfälzi-
sche Kommunalabgabengesetz gegen den Grund-
satz der Rechtssicherheit verstößt und hat dem 
Gesetzgeber aufgegeben, bis zum 31. Juli 2022 eine 
verfassungsgemäße Regelung zu treffen. Das 
rheinland-pfälzische Kommunalabgabengesetz 
sieht eine Frist für die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen (Verjährungsfrist) von vier Jahren 
vor. Die Frist beginnt mit der Widmung der Straße. 
Nach dem Gesetz wäre somit der Bescheid noch 
rechtzeitig ergangen. Gerade diese zeitliche 
Grenze sieht das BVerfG allerdings als unwirksam 
an, da sie den Beginn an den falschen Zeitpunkt 
anknüpft. Die Widmung und planmäßige Fertig-
stellung sei nämlich für den Betroffenen nicht er-
kennbar. Aus dem Rechtsstaatsprinzip in Art. 20 
Abs. 3 GG folgt das Gebot der Belastungsklarheit 
und -vorhersehbarkeit (Rechtssicherheit). Dieses 
Gebot schützt davor, dass lange zurückliegende, 
tatsächlich abgeschlossene Vorgänge zur Anknüp-
fung für neue Belastungen herangezogen werden 

können. Daraus folge laut dem BVerfG auch, dass 
der Zeitpunkt in dem ein abzugeltender Vorteil ent-
steht, für den Betroffenen klar erkennbar an tat-
sächliche Verhältnisse anknüpfen muss. Er darf 
nicht dauerhaft im Unklaren gelassen werden, ob 
noch mit Belastungen gerechnet werden muss. 

Die Fachgerichte stellen für diesen 
Zeitpunkt bei Erschließungskosten auf die tat-
sächliche technische Durchführung der jeweiligen 
Maßnahme ab. Die in Rede stehende Norm jedoch 
stellt auf rechtliche Verhältnisse ab, die den Zeit-
punkt der Entstehung theoretisch ohne zeitliche 
Obergrenze nach hinten verschieben kann, obwohl 
der tatsächliche Vorteil bereits entstanden war. 
Konkret kann wie im hier zu entscheidenden Fall 
der Zeitpunkt der Nutzbarkeit der Straßenanbin-
dung (1986) und der Zeitpunkt der Widmung, wel-
cher für den Betroffenen nicht erkennbar ist (2007) 
enorm weit auseinanderfallen. Der Ausgleich zwi-
schen dem Interesse der Allgemeinheit am soge-
nannten Vorteilsausgleich, dem die Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen dient, sowie dem Inte-
resse des Einzelnen an der hier erörterten Rechts-
sicherheit muss durch den Gesetzgeber angemes-
sen ausgeglichen werden. Dies ist hier nach An-
sicht des BVerfG nicht der Fall und muss daher 
durch den rheinland-pfälzischen Gesetzgeber be-
hoben werden. 
 
Fazit:  
Die Entscheidung erscheint logisch. Niemand 
muss Jahrzehnte nach dem eine Erschließungs-
maßnahme erfolgt ist, noch mit teilweise recht ho-
hen Kosten belastet werden können. Dies würde 
auch die Nachvollziehbarkeit der Beträge zweifel-
haft erscheinen lassen, da zwischenzeitlich auch 
Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt sein könnten, 
die gar nicht auf Grundstückseigentümer umgelegt 
werden dürften. Der Beschluss kann insbesondere 
Grundstückserwerber in sich kontinuierlich aus-
breitenden Neubaugebieten beruhigen, in denen 
sich Gemeindestraßen über Jahre entwickeln kön-
nen. 
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� Ein „böser“ Nachbar ist kein 
Grundstücksmangel
 
OLG Karlsruhe, Urteil vom 5. November 2021, Az.: 
10 U 6/20 

 
Schikanöses oder sogar kriminelles Verhalten ei-
nes Nachbarn begründet keinen Sachmangel eines 
Grundstücks. Auch eine vorvertragliche Aufklä-
rungspflicht für den Verkäufer eines Grundstücks 
besteht nur, wenn Beeinträchtigungen erheblichen 
Ausmaßes zu erwarten sind. 

Die Verkäuferin ist Eigentümerin eines 
von ihr und ihrem Sohn seit Jahren genutzten 
Wohnhauses und eines angrenzenden Baugrund-
stücks. Sie verkaufte das Nachbargrundstück im 
Wissen an die Käufer, dass diese dort ein Einfami-
lienhaus bauen und mit ihren Kindern beziehen 
wollen. Gegen den Sohn der Verkäuferin liefen in 
den Jahren zuvor verschiedene Strafverfahren (u. 
a. wegen Beleidigungen und Bedrohungen sowie 
alkoholbedingter Angriffe auf Dritte und Polizeibe-
amte) und ein zivilrechtliches Verfahren einer 
Nachbarin auf Unterlassung von Nachstellungen. 
Den Käufern teilte die Verkäuferin dies nicht mit. 
Nach dem Einzug der Käufer und ihrer Kinder in 
das neue Wohnhaus kam es alsbald und immer 
wieder zu Beleidigungen durch den Sohn der Ver-
käuferin, zur Androhung von Gewalt und Beschä-
digungen ihres Eigentums, korrespondierend mit 
strafrechtlichen Verurteilungen. Als die Kläger die 
Situation nicht mehr aushielten, zogen sie aus und 
verkauften danach ihr Eigenheim. Die Käufer ver-
langen Schadensersatz u. a. für ihre umzugsbe-
dingten Kosten, und zwar neben einer Klage gegen 
den Sohn auch von der Verkäuferin. Dieser werfen 
sie vor, sie unter Verstoß gegen vorvertragliche 
Aufklärungspflichten nicht über das Verhalten ih-
res Sohnes informiert zu haben. Darüber hinaus 
begründe dessen Tun auch einen Sachmangel des 
verkauften Grundstücks. Nach Abweisung ihrer 
Klage durch das Landgerichts Mannheim im ersten 
Instanz legten die Käufer Berufung ein.  
 

Jedoch ohne Erfolg. Nach Auffassung 
des Oberlandesgericht Karlsruhe könne schikanö-
ses Verhalten eines Nachbarn unter keinen Um-
ständen einen Sachmangel eines Grundstücks be-
gründen. Vorstellbar sei allenfalls eine vorvertrag-
liche Aufklärungspflicht des Verkäufers, aber nur, 
wenn gegenüber den Käufern schikanöses nach-
barliches Verhalten vorhersehbar zu erwarten ge-
wesen sei, und zwar in so erheblichem Ausmaß, 
dass dies den Nutzungswert des Kaufgrundstücks 
erheblich beeinträchtigt. Für eine solche Abseh-
barkeit fehlten hier aus Sicht des Gerichts die 
Nachweise. Erwiesene Vorkommnisse ohne 
Grundstücksbezug (innerfamiliär die Verkäuferin 
betreffend und gegenüber Dritten außerhalb des 
Nachbarschaftszusammenhangs) seien per se un-
geeignet, eine Aufklärungspflicht beim Verkauf ei-
nes Grundstücks zu begründen. Stattgegeben wird 
daher allein der Klage gegen den Nachbarsohn. 
Dieser hat aufgrund seines feindseligen, übergrif-
figen Verhaltens gegenüber den Käufern und ihren 
Kindern mit ganz erheblichen Beeinträchtigungen 
von deren Leben letztlich deren Wohnungswechsel 
erzwungen und ist deshalb zum Ersatz des 
dadurch kausal entstandenen Schadens verpflich-
tet. 

 
Fazit:  
Nach ständiger Rechtsprechung sind Sachmängel 
zwar nicht auf Umstände beschränkt, die der Sa-
che selbst anhaften, sondern können auch auf de-
ren Beziehungen zur Umwelt zurückgehen, aber 
nur, wenn diese Umstände in der Beschaffenheit 
der Sache selbst ihren Grund haben. Beim außer-
halb des Wohnzwecks liegenden individuellen 
Störverhalten eines Nachbarn ist das nicht der 
Fall. Dennoch muss ein Verkäufer - auch ungefragt 
- über erhebliches schikanöses Verhalten eines 
Nachbarn aufklären; tut er das nicht, verletzt er 
seine Aufklärungspflicht und haftet gegebenen-
falls für den Schaden. 
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